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Hugos und Lothars (943, 14. Juli, Papie für Andreas diaconus 
Brixianus) und 1 Or. Ottos III, St. 1134.

Bd. IV saec. XI.
a. St. 1624 Or., als Chrismon das Monogramm Christi, 

Erzkanzler Everardi.
b. St. 2074 (R 221) Or., abgeschrieben und zum Theil 

facsimilirt, Actum Wizzenburc, nicht Willenburc wie 
im Druck, also Weissenburg, nicht Weilburg.

c. St. 2251, Cop. saec XVI.
d. St. 2280, wohl wenig spätere Copie ohne Chrismon 

und Signumzeile, auch nie besiegelt, mit a. ord. X, 
regni VI.

Bd. V. saec. XII. St. 3334, Fragment des Or. und St. 
3996 Or.

Bd. VI saec. XIII nicht mehr durchgesehen.
Von den Copialbüchern des Archivs konnte nur noch der 

Liber poteris eingesehen werden, ein sehr starker Band 
saec« XIII, darin St. 4360. 4762 und 4763, beide mit VI. 
kal. Aug.

XII. Bergamo.
1. Auch hier waren Bibliotheksferien, aber es gelang 

mir nicht, wie in Brescia, mir Eingang zu verschaffen, da 
kein Beamter in der Stadt anwesend war.

2. Das Archivio capitolare hat von seinem reichen 
Schatz von KU. nur zwei gerettet: das Or. von St. 3333 und 
eine fast gleichzeitige Notariatscopie von St. 3743 mit Nach­
zeichnung des Monogramms.

3. Das Archivio vescovile, in das mich der 
bischöfliche Kanzler, der von älteren KU. nichts wissen wollte, 
erst nach vieler Mühe und auf gütige Intervention des sehr 
gefälligen Canonicus Monsig. Speranza einführte, besitzt 
noch eine Reihe von Urkundenabschriften in einem der vielen 
libri censuales, die leider in jüngster Zeit durch Feuchtigkeit 
und Vernachlässigung (der Kanzler und Vorsteher des Archivs 
hatte sie noch nie gesehen und wusste nichts von ihrer Exi­
stenz!) sehr gelitten haben. Es ist der Band: Liber censualis 
episcopi Barotii, 1464—1470, eine Papierhandschrift aus eben 
dieser Zeit. Die darin enthaltenen Diplome sind mit guten 
Nachzeichnungen der Monogramme und Signa recognitionis 
versehen: ich notire davon St. 452. 453. 566 (wo ILLIberti 
in der Recognition offenbar aus HUberti verlesen ist). 1606. 
1910 (R 59, copirt). 2208. 2527. 3743. 4361.

4. Im Archivio municipale befinden sich an Ab­
schriften:

a. ein cod. mbr. saec. XV ‘Registrum magnum’, darin


